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Bebauungsplan „Wohnanlage hinter dem Schlossberg“ in Neckarstein-
ach
Schalltechnische Untersuchung, Stellungnahme

Projekt: 4014-b1

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie die Stellungnahme zum Bebauungsplan „Wohn-
anlage hinter dem Schlossberg“ in Neckarsteinach.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carolyn McQueen, M.Sc.
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Stellungnahme

Bebauungsplan „Wohnanlage hinter dem Schlossberg“ in Neckarsteinach

1 Allgemeines und Aufgabenstellung

Es ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnanlage
hinter dem Schlossberg“ in der Kirchenstraße, 69239 Neckarsteinach geplant.
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 160/6. Vorgesehen ist der Bau von
vier Wohngebäuden, einem Ärztehaus mit Wohnungen sowie einer zur Wohn-
anlage dazugehörigen Tiefgarage. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
wurden die Schallimmissionen ermittelt, die auf das Bebauungsplangebiet ein-
wirken und von ihm ausgehen.

Es soll nun zum einen untersucht werden, wie sich die geplante Bebauung
schalltechnisch auf die bestehenden Gebäude im Norden der Schönauer Straße
auswirkt, und zum anderen soll Schallschutz entlang der Bahnlinie geprüft wer-
den.

2 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der schalltechnischen Situation erfolgt im Bebauungsplanver-
fahren in der Regel anhand der DIN 180051,2 mit den darin genannten Orientie-
rungswerten. Als weiteres Abwägungskriterium können die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV3 herangezogen werden. Diese Grenzwerte stellen die
Schwelle der Zumutbarkeit dar.

1 DIN 18005:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung.
Juli 2023.

2 DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist.
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3 Untersuchte Szenarien

Auswirkung der geplanten Gebäude auf die bestehende Bebauung

Es soll untersucht werden, wie sich die Straßenlärmsituation an der bestehen-
den Bebauung durch die geplante Bebauung (aufgrund von möglichen Reflexi-
onen) ändert. Zudem wird noch die Auswirkung möglicher geschlossene Gla-
selemente zwischen den vier Plangebäuden auf die Bestandsbebauung unter-
sucht. Es werden die Pegeldifferenzen ermittelt, die sich beim direkten Ver-
gleich der akustischen Situationen „ohne Plangebäude“ und „mit Plangebäude“
bzw. „mit Plangebäude und Glaselement“ ergeben.

Abbildung 1 – Untersuchte Situationen – Straßenverkehr mit Eintrag Schnitt

ohne Plangebäude mit Plangebäude

mit Pl.Geb +
Glaselement

Bezeichnung
Immissionsort

Glaselemente
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Schallschutzmaßnahme gegenüber dem Schienenverkehr

Es soll untersucht werden, wie sich eine Schallschutzwand (in unterschiedlichen
Höhen) entlang der Bahnlinie gegenüber der Plangebäude schalltechnisch aus-
wirkt.

Abbildung 2 – Lage der untersuchten Schallschutzwand entlang der Bahnlinie

Wand
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4 Ergebnisse

Auswirkung der geplanten Gebäude auf die bestehende Bebauung

Durch den Neubau der viergeschossigen Gebäude (Höhe ca. 12 m ü. Gel.) in
einer Entfernung von ca. 18 bis 30 m zur Schönauer Straße ergeben sich an der
bestehenden Bebauung nördlich der Straße aufgrund von Reflexionen an der
geplanten Bebauung Pegelerhöhungen von ca. 0,1 bis maximal 0,8 dB (Hirtweg
33).

Wird zusätzlich ein geschlossenes Glaselement zwischen den Gebäuden be-
rücksichtigt, ergeben sich an der bestehenden Bebauung Pegelerhöhungen von
ca. 0,1 bis maximal 1,2 dB (Hirtweg 33).

Die Ergebnisse können der nachfolgenden Tabelle sowie der Abbildung 2 (Lage
des Schnitts siehe Abbildung 1) entnommen werden.

Tabelle 1 – Beurteilungspegel an der bestehenden Bebauung, ausgewählte Im-
missionsorte je ungünstigstes Stockwerk

Immissionsort Beurteilungspegel
ohne Planung

dB(A)

Beurteilungspegel
mit Planung

dB(A)

Beurteilungspegel
mit Planung und Gla-

selement

dB(A)

Differenz

dB

Differenz

dB

tags / nachts

Drosselweg 10 EG, S 53,0 / 45,4 53,2 / 45,7 53,3 / 45,8 0,2 / 0,3 0,3 / 0,4

Hirtenweg 36 EG, SW 52,0 / 44,4 52,5 / 45,0 52,8 / 45,3 0,5 / 0,6 0,8 / 0,9

Hirtenweg 22 EG, S 53,3 / 45,8 54,0 / 46,5 54,0 / 46,5 0,7 / 0,7 0,7 / 0,7

Hirtenweg 24 EG, S 56,6 / 49,0 56,7 / 49,2 56,8 / 49,3 0,1 / 0,2 0,2 / 0,3

Hirtenweg 29 EG, S 54,6 / 47,1 54,9 / 47,3 55,0 / 47,5 0,3 / 0,2 0,4 / 0,4

Hirtenweg 33 EG, S 50,7 / 43,2 51,5 / 44,0 51,9 / 44,4 0,8 / 0,8 1,2 / 1,2

Die Erhöhungen werden kaum wahrgenommen, die Schwelle der „Erheblich-
keit“ liegt üblicherweise bei 3 dB. Weiterhin werden die Immissionsgrenzwerte
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) für Wohngebiete von
59 dB(A) tags bzw. 49 dB(A) nachts nicht überschritten bzw. in einem Fall (Hir-
tenweg 24) geringfügig überschritten.

Eine Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen ergibt sich unseres Erachtens
nicht.
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Abbildung 3 – Pegelverteilung Straßenverkehr, Schnittlärmkarten

mit Plangebäude

ohne Plangebäude

mit Plangebäude und Glaselement

Hirtenweg 33

Straße

Plangebäude
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Schallschutzmaßnahme gegenüber dem Schienenverkehr

Eine mögliche 2 m ü. GOK hohe Schallschutzwand entlang der Bahnlinie bewirkt
aufgrund der hohen Dammlage der Schienen vor allem eine Minderung im Erd-
geschoss der geplanten Wohngebäude. Die Immissionsgrenzwerte (tags 59
dB(A) und nachts 49 dB(A)) werden durch die Wand im Erdgeschoss größten-
teils eingehalten. Um auch die oberen Stockwerke zu schützen und die Immis-
sionsgrenzwerte einzuhalten, wäre eine Schallschutzwand > 6 m ü. GOK (Sicht-
verbindung) nötig. Eine so hohe Wand kann aus organisatorischen und bau-
technischen/statischen Gründen an dieser Stelle nicht umgesetzt werden. Au-
ßerdem werden Erfahrungsgemäß seitens der DB AG hohe Anforderungen an
die Qualität der Wände in der Nähe des Gleiskörpers gefordert, die mit beson-
ders hohen Kosten verbunden sind.

Abbildung 4 – Pegelverteilung Schienenverkehr, Schnittlärmkarten

Als weitere Maßnahmen ist ein Schließen der Zwischenräume mittels z.B. trans-
parenter Elemente oder einer Scheinfassade möglich. Die Maßnahme bewirkt
eine Pegelminderung an den Ost- und Westfassaden, die Nordfassade wird

ohne Schallschutzwand

Schallschutzwand - 2 m ü. GOK

Schallschutzwand - 6 m ü. GOK

Wand

Schiene

Wand
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dadurch nicht geschützt. Der Wirkung der Maßnahmen sind akustische Gren-
zen gesetzt, da Öffnungen für Rettungswege vorgesehen werden müssen. Die
Pegelerhöhungen durch Reflexionen fallen für die gegenüberliegende Bebau-
ung etwas höher aus, gegenüber den Öffnungen. Es ist vermutlich auch mit ne-
gativen Auswirkungen auf die Durchlüftung des Areals bzw. das Mikroklima zu
rechnen.

Die Stellungnahme umfasst 8 Seiten (einschließlich Deckblatt).

Stuttgart, den 22. Januar 2026

Fachlich Verantwortlicher Projektbearbeiter/in

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine Carolyn McQueen, M.Sc.


